
An dem von der Zeit-
schrift für Wirtschaft- 
und Finanzstrafrecht 

(ZWF) veranstalteten Netz-
werktreffen nahmen rund 70 
Gäste aus Justiz, Finanz, 
Wirtschaft und Wissenschaft 
teil. Am Podium wurden 
Möglichkeiten einer Verfah-
rensbeschleunigung in Wirt-
schafts- und Finanzstrafver-
fahren diskutiert. Univ.-
Prof. Dr. Robert Kert, WU 
Wien, übernahm die Einlei-
tung und Moderation der 
Veranstaltung: Obwohl der 
Ruf nach kürzeren Verfah-
ren, die teilweise nach 14 
Jahren noch immer nicht ab-
geschlossen seien, sehe es 
für ihn nicht danach aus, 
dass der Gesetzgeber dies im 
Rahmen einer Strafrechtsre-
form aufgreifen werde.  
 

„Zug zum Tor“. Univ.-
Prof. Dr. Alexander Tipold, 
Universität Wien, zeichnete 
ein Bild der Geschichte des 
zeitlos modernen Themas 
der Verfahrensbeschleuni-
gung in Strafsachen in der 
Literatur und auf Konferen-
zen von 2008 (Gesellschaft 
für Wirtschaft und Recht) 
über 2012 (Jahrbuch Wirt-
schaftsstrafrecht und Organ-
verantwortlichkeit) bis 2022 
(Rechtpanorama). Laut Ti-
pold fehle bei der Verfah-
rensbeschleunigung der 
„Zug zum Tor“.  

Überlange Prozesse wie 
der BUWOG-Prozess seien 
eine finanzielle Belastung 
für die Republik Österreich 
sowie die Beschuldigten und 
erhöhten den Erfolgsdruck 
auf die Jus tiz. Die Regelung 
der Überprüfung der 
Höchstdauer des Ermitt-
lungsverfahrens (§ 108a    
StPO) führe zu Verfahrens-
verzögerungen. Mandatsver-
fahren würden sich nicht für 

Wirtschaftsverfahren eignen. 
Mehr Flexibilität bei der 
Verfahrensstraffung müsse 
diskutiert werden. Die Er-
mittlung der materiellen 
Wahrheit können nicht 
durch eine Verfahrensab-
sprache ersetzt werden – 
dies wäre derzeit Amtsmiss -
brauch. Die Wahrheitsfor-
schung dürfe für Tipold 
nicht der Verfahrensbe-
schleunigung geopfert wer-
den. Im Hinblick auf das 
Datenschutzrecht werde zu 
weitgehend Einsicht in 
Strafakte genommen.  

 
„Zu wenig Transparenz“. 

Rechtsanwalt Dr. Florian 
Ufer, Ufer Scharf Rechtsan-
wälte, berichtete über den 
„VW-Abgas-Skandal“ in 
Deutschland: Es ging um 
424.000 Betrugsverfahren, 
die maximal zwei Jahre dau-
ern durften. Die Einstellung 
des Verfahrens war in 
Deutschland durch Zahlung 
einer Geldsumme unter ge-
wissen gesetzlich normierten 
Auflagen mit Information 
der Öffentlichkeit möglich. 

In der Praxis gebe es weiter-
hin informelle Absprachen 
des Gerichts mit dem Vertei-
diger und nach Ansicht 
Ufers „zu wenig Transpa-
renz“.  

 
Gericht für Wirtschafts-

strafrecht. Mag. Friedrich 
Forsthuber, Präsident des 
Landesgerichts für Strafsa-
chen Wien, brachte den 
Blick der Justiz in die Dis-
kussion ein: Die Strafrechts-
reform 2008 habe – bis auf 
den Bereich der großen 
Wirtschaftsstrafverfahren – 
gut funktioniert. Forsthuber 
forderte in seinem Statement 
ein eigenes Gericht für Wirt-
schaftsstrafrecht (zum Bei-
spiel angesiedelt am Ober-
landesgericht) und eine bes-
sere Entlohnung für die im 
Wirtschaftsstrafrecht be-
schäftigten Richter, da diese 
im Vergleich mit der Wirt-
schafts- und Korruptions-
staatsanwaltschaft weniger 
verdienen würden und teil-
weise „überlastet oder für 
neue Verfahren gesperrt“ 
seien.  

Anpassung der Betrags-
grenzen. Hon.-Prof. Dr. Ro-
man Leitner und Dr. Rainer 
Brandl, beide von der Wirt-
schaftsprüfer- und Steuerbe-
rater-Kanzlei „LeitnerLeit-
ner“, berichteten darüber, 
dass von den 5.000 bis 
10.000 Finanzstrafverfahren 
in Österreich jährlich etwa 
2.000 gerichtsanhängig sei-
en. Eine Gerichtszuständig-
keit bestehe grundsätzlich 
bei vorsätzlich begangenen 
Finanzvergehen, wenn der 
strafbestimmende Wertbe-
trag 100.000 Euro (bei 
Nichtzollvergehen) bzw. 
50.000 Euro (bei Zollverge-
hen) übersteige. Zu begrüßen 
wäre für die Steuerberater ei-
ne Anpassung der Betrags-
grenzen an die Inflation 
(300.000 Euro bei Nichtzoll-
vergehen). Es solle „keine 
Denkverbote im Hinblick 
auf die Verfahrensbeschleu-
nigung“ geben. So könnten 
eine reduzierte Sachverhalts-
darstellung oder auch das In-
strument der Diversion für 
Finanzvergehen eingeführt 
werden.       Helgo Eberwein
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Schnellere Verfahren? 
 
Experten aus Wissenschaft, Justiz, Finanz und Wirtschaft widmeten sich bei einer Veranstaltung in  

Wien der „Verfahrensbeschleunigung in Wirtschafts- und Finanzstrafverfahren“.  

Netzwerktreffen: Roman Leitner, Rainer Brandl, Stefan Menhofer, Florian Ufer, Robert Kert, 
Alexander Tipold, Friedrich Forsthuber


